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Antrag des Regierungsrates vom 25. August 2021

5739
Beschluss des Kantonsrates
über die Erledigung der Motion KR-Nr. 188/2016
betreffend Mehr Freiheit für die Erwachsenenbildung
Zürich
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 25. August
2021,

beschliesst:

I. Auf das vom Regierungsrat in Erfüllung der Motion KR-Nr. 188/
2016 betreffend Mehr Freiheit für die Erwachsenenbildung Zürich vor-
gelegte Gesetz über die kantonale Schule für Berufsbildung und Wei-
terbildung wird nicht eingetreten.

II. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Motion KR-Nr. 188/
2016 erledigt ist.

III. Mitteilung an den Regierungsrat.

Bericht

A. Ausgangslage

Die EB Zürich – seit Dezember 2019 mit dem Namenszusatz «kan-
tonale Schule für Berufsbildung» – ist eine kantonale Berufsfachschule
gemäss § 10 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Be-
rufsbildung vom 14. Januar 2008 (EG BBG, LS 413.31). Sie ist heute Teil
der kantonalen Zentralverwaltung und als solcher der Bildungsdirek-
tion zugeordnet. Das Bildungsangebot der EB Zürich umfasste in der
Vergangenheit hauptsächlich Kurse in den Bereichen allgemeine und
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berufsorientierte Weiterbildung sowie Kurse für Berufsbildnerinnen
und Berufsbildner.

Am 2. September 2019 überwies der Kantonsrat dem Regierungs-
rat die Motion KR-Nr. 188/2016 betreffend Mehr Freiheit für die Er-
wachsenenbildung Zürich, mit welcher der Regierungsrat beauftragt
wird, dem Kantonsrat eine Gesetzesvorlage zur Verselbstständigung der
EB Zürich vorzulegen. Die Motion bezweckt einerseits, den Rollen-
konflikt des Kantons zu vermeiden, der als Weiterbildungsanbieter
gleichzeitig die wesentlichen Rahmenbedingungen für den Weiterbil-
dungsmarkt festlegt. Anderseits soll der EB Zürich durch die Verselbst-
ständigung der für die längerfristige Sicherung ihrer Wettbewerbsfähig-
keit auf einem kompetitiven Markt notwendige Handlungs- und Ent-
scheidungsspielraum eingeräumt werden.

Seit Anfang 2011 müssen die von den Bildungseinrichtungen er-
hobenen Gebühren für Bildungsangebote der allgemeinen und berufs-
orientierten Weiterbildung kostendeckend sein (vgl. § 43 EG BBG in
Verbindung mit § 15 Abs. 1 Verordnung über die Finanzierung von
Leistungen der Berufsbildung vom 24. November 2010 [VFin BBG, LS
413.312]). Dies zwang zahlreiche Bildungsinstitutionen dazu, die Kurs-
gebühren für ihre Weiterbildungsangebote zu erhöhen. Kantonale Schu-
len wie die EB Zürich sind bei der Ausgestaltung der Löhne der Lehr-
personen an die Vorgaben des kantonalen Personalrechts gebunden
und verfügen in dieser Hinsicht nur über einen eingeschränkten Spiel-
raum. Weil sie kostendeckende Kursgelder erheben müssen, sind sie im
Bereich der Weiterbildung in Konkurrenz zu privaten Anbietern nur
bedingt wettbewerbsfähig. Das Gebot kostendeckender Gebühren traf
die EB Zürich besonders, da sie im Gegensatz zu anderen kantonalen
Berufsfachschulen ausschliesslich im Weiterbildungsbereich tätig war.
Aufgrund der notwendigen Erhöhung der Kursgelder brach die Nach-
frage nach vielen Weiterbildungsangeboten der EB Zürich ein, sodass
zahlreiche Kurse nicht mehr durchgeführt werden konnten. In der Folge
mussten in grösserem Umfang Stellen abgebaut werden.

Vor diesem Hintergrund leitete die EB Zürich 2014 einen Strate-
gieentwicklungsprozess ein. Das Projekt «EB Futura» fand im Herbst
2019 mit der Vorlage einer neuen Strategie seinen Abschluss. Die neue
EB Zürich hat sich weitgehend aus dem Markt für Weiterbildungen
zurückgezogen und konzentriert sich in Zukunft im Sinne eines Nischen-
angebotes auf die vier Geschäftsfelder «Berufliche Zukunft», «Grund-
kompetenzen», «Digitales Lernen» und «Berufsbildungsprofis». Die neu
ausgerichtete EB Zürich erbringt zu einem grossen Teil Dienstleistun-
gen für den Kanton Zürich. 
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B. Ziele und Umsetzung

Durch die in der Motion KR-Nr. 188/2016 angeregte Verselbststän-
digung sollen der EB Zürich die Handlungs- und Entscheidungsspiel-
räume in betrieblichen Belangen gewährt werden, die für die länger-
fristige Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit in einem kompetitiven
Markt notwendig sind. 

Die Motion äussert sich nicht dazu, in welcher Form die Verselbst-
ständigung erfolgen soll. Diesbezüglich kommt entweder eine Priva-
tisierung oder die Schaffung einer selbstständigen Anstalt des öffent-
lichen Rechts in Betracht. Eine Privatisierung erscheint nicht zielführend,
da die EB Zürich einerseits nur noch sehr eingeschränkt am offenen
Markt tätig ist und den grössten Teil der Aufträge durch den Kanton
Zürich erhalten wird und sie anderseits mit genügend Eigenkapital
ausgestattet werden müsste. Aus diesem Grund wird die Überführung
der EB Zürich in eine selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts
vorgeschlagen. Als solche ist sie ein selbstständiges Rechtssubjekt mit
eigener Rechtspersönlichkeit und Trägerin eigenen Vermögens. Sie ist
partei- und prozessfähig.

Die Anstalt bezweckt die Förderung der Berufs- und der Weiter-
bildung im Kanton Zürich. Dazu soll sie Leistungen in den Bereichen
Beratung und Weiterbildung erbringen. Die Direktionen des Regie-
rungsrates können mit der EB Zürich je im Rahmen ihrer Bedürfnisse
Vereinbarungen über die Erbringung solcher Leistungen abschliessen.
Weitere Leistungen können in einem gewissen Umfang durch die EB
Zürich in eigener Verantwortung erbracht werden.

Als Organe der Anstalt sind der durch die Bildungsdirektion zu wäh-
lende Schulrat und die Geschäftsleitung vorgesehen. Der Schulrat ist
das oberste Führungsorgan der EB Zürich. Er beschliesst im Rahmen
übergeordneter Vorgaben über die Leistungsangebote, übt die interne
Aufsicht aus und erlässt die Geschäftsordnung und weitere Reglemente,
soweit dafür keine besonderen Zuständigkeiten bestehen.

Der Geschäftsleitung, die sich aus der Direktorin oder dem Direk-
tor und den Leiterinnen und Leitern der verschiedenen Bereiche zu-
sammensetzt, obliegt die operative Führung.

Die Arbeitsverhältnisse der Angestellten bleiben öffentlich-rechtlich.
Für Kursleitende gelten grundsätzlich die Bestimmungen über das Lehr-
personal an den staatlichen Mittel- und Berufsfachschulen. Die übrigen
Angestellten unterstehen den Bestimmungen für das Staatspersonal.

Die von der EB Zürich genutzten Liegenschaften in Zürich bleiben
im Eigentum des Kantons und werden der EB Zürich gegen Verrech-
nung der Nutzungskosten zur Verfügung gestellt (Mietermodell).
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C. Ergebnis der Vernehmlassung

Am 22. April 2020 ermächtigte der Regierungsrat die Bildungsdirek-
tion, zum Entwurf des Gesetzes über die EB Zürich, kantonale Schule
für Berufsbildung, eine Vernehmlassung durchzuführen (RRB Nr. 400/
2020). Da sich die EB Zürich aufgrund ihrer neuen Strategie seit der
Einreichung der Motion KR-Nr. 188/2016 weitgehend aus dem Weiter-
bildungsmarkt zurückgezogen hat und sich ihr Geschäftsmodell damit
wesentlich von der Situation im Jahr 2016 unterscheidet, wurden die
Adressaten des Vernehmlassungsverfahrens eingeladen, auch zur Grund-
satzfrage der Verselbstständigung nochmals Stellung zu nehmen. Das
Vernehmlassungsverfahren dauerte bis zum 20. August 2020. Insgesamt
gingen 22 Stellungnahmen ein (politische Parteien: 6, Verbände: 7, Direk-
tionen des Regierungsrates: 2, andere kantonale Verwaltungseinhei-
ten: 7).

Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden lehnt die Vor-
lage ab. Überwiegend wird dabei auf die strategische Neuausrichtung
der EB Zürich im Rahmen des Projekts «EB Futura» verwiesen, infolge
deren sich die EB Zürich seit 2014 weitgehend aus dem Weiterbildungs-
markt zurückgezogen hat und für den Kanton Zürich nunmehr Dienst-
leistungen in den vier spezifischen Geschäftsfeldern «Berufliche Zu-
kunft», «Grundkompetenzen», «Digitales Lernen» und «Berufsbildungs-
profis» erbringt. In diesen Nischenbereichen bestünden kaum bzw. gar
keine privaten Bildungsanbieter. Das ursprüngliche Anliegen der Mo-
tion KR-Nr. 188/2016, der EB Zürich mehr Handlungs- und Entschei-
dungsfreiraum zu verschaffen und ihre Konkurrenzfähigkeit zu stärken,
sei deshalb überholt und eine Verselbstständigung nicht erforderlich.
Vereinzelt wird die Vorlage demgegenüber als zu wenig weitgehend
und insbesondere die Wahl der Rechtsform einer öffentlich-rechtlichen
Anstalt als nicht zielführend abgelehnt und stattdessen die Privatisie-
rung der EB Zürich gefordert.

Anlass zu Bemerkungen gaben sodann verschiedene Bestimmun-
gen des Titels C der Gesetzesvorlage betreffend Finanzen, Rechnungs-
legung und Rechnungsführung. Diese Anregungen haben teils Eingang
in die vorliegende Gesetzesvorlage gefunden, teils werden sie im Rah-
men des zu erlassenden Finanz- und Personalreglements der EB Zürich
zu berücksichtigen sein.
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D. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen

A. Grundlagen

Zu § 1. Rechtsform
Die Verselbstständigung der EB Zürich in Form einer selbstständi-

gen Anstalt des öffentlichen Rechts erfordert eine ausdrückliche Rechts-
grundlage in einem formellen Gesetz. Die gesetzliche Festlegung der
Rechtspersönlichkeit ist daher zwingend. Die EB Zürich soll auch wei-
terhin unter ihrem bestehenden Namen auftreten können, weshalb die
Bezeichnung «EB Zürich» im Gesetz zu verankern ist.

Zu § 2. Zweck der EB Zürich
Bei der Errichtung einer selbstständigen öffentlich-rechtlichen An-

stalt wird ein Bestand an personellen und materiellen Mitteln für einen
bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. Dieser Zweck, der im Ge-
setz festgelegt sein muss, bildet die Legitimation für die Zuweisung der
staatlichen Mittel an die Anstalt und steckt deren Tätigkeitsfeld ab.
Das Gesetz umschreibt als Zweck der EB Zürich die Förderung der
Berufsbildung und der Weiterbildung im Kanton Zürich. Diese For-
mulierung lässt den Spielraum offen, den die Anstalt benötigt, um ihre
Leistungen und Angebote den Entwicklungen im Bildungsbereich an-
zupassen.

Zu § 3. Mittel zur Zweckerfüllung
Zur Erfüllung des gesetzlich festgelegten Zwecks erbringt die EB

Zürich Leistungen in den Bereichen Beratung und Weiterbildung. Die
Einzelheiten der Leistungserbringung werden jeweils mittels Leistungs-
aufträgen zwischen der EB Zürich und den Direktionen des Regierungs-
rates vereinbart. Schliesslich kann die EB Zürich Leistungen in eigener
Verantwortung erbringen, soweit dadurch die Erfüllung der kantona-
len Leistungsaufträge nicht beeinträchtigt wird.

Zu § 4. Zusammenarbeit
Die EB Zürich wird eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt.

Als solche ist sie ein selbstständiges Rechtssubjekt mit eigener Rechts-
persönlichkeit und Trägerin eigenen Vermögens. Sie ist partei- und
prozessfähig. § 4 Abs. 1 verdeutlicht, dass die EB Zürich Verträge mit
anderen Einrichtungen des öffentlichen oder des privaten Rechts ab-
schliessen kann, sofern dies zur Erreichung des Anstaltszwecks erfor-
derlich ist. Nach § 4 Abs. 2 sind Verträge durch die Bildungsdirektion
zu genehmigen, soweit die EB Zürich damit wesentliche finanzielle Ver-
pflichtungen eingeht.
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B. Organisation

Zu § 5. Aufsicht
Die Aufsicht über die EB Zürich obliegt der Bildungsdirektion. Zu

deren Aufsichtsfunktionen gehören diejenigen, die sich aus der Gesetz-
gebung über die Berufsbildung ergeben. Sodann genehmigt die Bildungs-
direktion die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht der EB Zü-
rich.

Zu §§ 6. und 7. Schulrat
Als Organe der Anstalt sind ein Schulrat und eine Geschäftsleitung

(§§ 8 und 9) vorgesehen. Der Schulrat ist das oberste Führungsorgan
der EB Zürich. Die Bildungsdirektion ernennt die Präsidentin oder den
Präsidenten und sechs weitere Mitglieder auf eine Amtsdauer von vier
Jahren. Analog zu den Schulkommissionen der kantonalen Berufsfach-
schulen sollen dem Schulrat sowohl Vertreterinnen und Vertreter der
Arbeitnehmer- als auch der Arbeitgeberschaft angehören. Die Direk-
torin oder der Direktor sowie eine Vertretung der Kommission für Per-
sonalfragen nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. Da-
mit ist der Informationsfluss zwischen Schulrat, Geschäftsleitung und
Mitarbeitenden sichergestellt. 

Der Schulrat beschliesst innerhalb des gesetzlichen Rahmens über
Angebote und Leistungen der EB Zürich und legt dafür Bereiche fest.
Eine direkte Mitwirkungsbefugnis bei der operativen Führung besteht
hingegen nicht. Der Schulrat verfügt über weitere Rechte wie die Be-
fugnis zur Genehmigung des Budgets sowie zur Verabschiedung der
Jahresrechnung und des Geschäftsberichts zuhanden der Bildungsdirek-
tion, die Befugnis zur Bezeichnung der Mitglieder der Geschäftsleitung
und der Personen, welche die EB Zürich nach aussen vertreten können,
sowie über die Erlasskompetenz für die Geschäftsordnung und weitere
Reglemente, soweit dafür keine besonderen Zuständigkeiten bestehen.
In der Geschäftsordnung legt der Schulrat die anstaltsinterne Organi-
sation und Kompetenzordnung fest und regelt insbesondere die Aufga-
benteilung und Abgrenzung der Zuständigkeiten und Befugnisse zwi-
schen Schulrat und Geschäftsleitung. Weiter wird der Schulrat auch die
Zusammensetzung und die Zuständigkeiten der Kommission für Per-
sonalfragen (§ 6 Abs. 4) sowie das Verfahren zu deren Bestellung fest-
zusetzen haben.

Zu §§ 8. und 9. Geschäftsleitung
Die Führung der EB Zürich obliegt der Geschäftsleitung. Diese

setzt sich aus einer Direktorin oder einem Direktor und den Leiterin-
nen und Leitern der verschiedenen Bereiche zusammen. Zusammen
mit den Mitarbeitenden erbringt die Geschäftsleitung die vom Schul-
rat festgelegten Leistungen und Angebote im Rahmen der vorgegebe-
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nen Ziele und Rahmenbedingungen. Gegenüber dem Schulrat trägt die
Geschäftsleitung die Verantwortung für eine wirtschaftliche Ziel- und
Aufgabenerfüllung. Sie verfügt zur Erfüllung ihrer Aufgaben über umfas-
sende Entscheidungsbefugnisse im Bereich der Alltagsgeschäfte und
ist zuständig für alle Geschäfte, die nicht ausdrücklich dem Schulrat
übertragen sind. Sie ist insbesondere für die Anstellung des Personals,
das Budget, die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht sowie die
Führung des Finanzhaushaltes verantwortlich.

Zu § 10. Personal
Die Arbeitsverhältnisse bleiben öffentlich-rechtlich. Grundsätzlich

werden die Bestimmungen der kantonalen Personalgesetzgebung an-
gewendet. Soweit es die besonderen Verhältnisse der EB Zürich erfor-
dern, können im Personalreglement davon abweichende Regelungen
getroffen werden. Gegenwärtig unterstehen die Kursleitenden der EB
Zürich den Bestimmungen über das Lehrpersonal an den staatlichen
Mittel- und Berufsfachschulen, insbesondere der Mittelschul- und Be-
rufsschullehrerverordnung vom 7. April 1999 (MBVO, LS 413.111). Die
Bindung der EB Zürich an die MBVO war in der Vergangenheit eine
wesentliche Ursache für die mangelnde Konkurrenzfähigkeit der EB
Zürich am freien Markt. Mit dem vorliegenden Gesetz soll die EB Zü-
rich die Möglichkeit erhalten, soweit notwendig von den für kantonale
Berufsfachschullehrpersonen geltenden Lohnvorschriften abzuweichen
und ihre Konkurrenz- und Handlungsfähigkeit zu stärken.

Das Personal bleibt bei der Versicherungskasse für das Staatsperso-
nal (BVK) versichert. Der Geltungsbereich des Gesetzes über die Ver-
selbstständigung der Versicherungskasse für das Staatspersonal vom
10. Februar 2003 (LS 177.201.1) umfasst auch die selbstständigen kan-
tonalen Anstalten. Voraussetzung für den Verbleib des Personals bei
der BVK ist, dass die EB Zürich einen Anschlussvertrag unterzeich-
net.

C. Finanzen, Rechnungslegung und Rechnungsführung

Zu § 11. Liegenschaften
Die von der EB Zürich genutzten Liegenschaften in Zürich bleiben

im Eigentum des Kantons. Im Interesse der Kostentransparenz werden
sie der EB Zürich nicht kostenlos, sondern im Sinne einer Miete gegen
Verrechnung der Nutzungskosten zur Verfügung gestellt (Mietermo-
dell).

Zu § 12. Kostenbeitrag
Die EB Zürich erhält vom Kanton Zürich einen Kostenbeitrag in

der Form eines Globalbudgets.
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Zu §§ 13. und 14. Finanzierung der Leistungen
Die finanziellen Mittel, die der EB Zürich zur Erfüllung ihrer Auf-

gaben zur Verfügung stehen, setzen sich einerseits aus Beiträgen des
Kantons, namentlich aus dem Kostenbeitrag und aus Abgeltungen im
Rahmen der Leistungsaufträge der Direktionen des Regierungsrates,
und anderseits aus Beiträgen Dritter zusammen. Die EB Zürich wird
die Ansätze für die Erbringung ihrer Leistungen in einer Gebühren-
ordnung festzulegen haben. Die Gebühren sind nach Aufwand zu be-
messen und müssen mindestens kostendeckend sein.

Zu § 15. Finanzhaushalt und Rechnungsführung
Es gelten die Bestimmungen des Gesetzes über Controlling und

Rechnungslegung vom 9. Januar 2006 (CRG, LS 611) sowie der dazu-
gehörigen Ausführungserlasse des Regierungsrates (Rechnungslegungs-
verordnung vom 29. August 2007 [RLV, LS 611.1] und Finanzcontrol-
lingverordnung vom 5. März 2008 [FCV, LS 611.2]).

Gemäss § 2 Abs. 1 lit. d des Finanzkontrollgesetzes vom 30. Okto-
ber 2000 (FKG, LS 614) wird die Finanzaufsicht über die öffentlich-recht-
lichen Anstalten des Kantons durch die Finanzkontrolle ausgeübt. Diese
Aufsicht besteht aus einer Prüfung der Ordnungs- und Rechtmässigkeit
sowie der Wirtschaftlichkeit im Rahmen der Haushaltsführung.

Zu § 16. Subsidiäre Staatshaftung
Als selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt ist die EB Zürich

ein selbstständiges Rechtssubjekt, das Träger eigenen Vermögens sein
kann. Ohne Regelung der subsidiären Haftung durch den Kanton im
Gesetz würde nur das Vermögen der Anstalt für ihre Verbindlichkeiten
haften. Eine subsidiäre Haftung des Kantons ist auch bei anderen öffent-
lich-rechtlichen Anstalten des Kantons vorgesehen.

D. Rechtsschutz

Zu § 17. Rechtsmittel
Entsprechend dem im Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 24. Mai

1959 (VRG, LS 175.2) verankerten Grundsatz des zweistufen Rechts-
mittelweges (Rekurs an die obere Verwaltungsbehörde und Beschwerde
an das Verwaltungsgericht) können erstinstanzliche Anordnungen des
Schulrates und der Geschäftsleitung mit Rekurs bei der Bildungsdirek-
tion angefochten und deren Rekursentscheide an das Verwaltungsgericht
weitergezogen werden.
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E. Schlussbestimmungen
Zu §§ 18–20. Betriebsübernahme, Personalübernahme, Übertra-

gung von Aktiven und Passiven
Die selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt wird mit Inkraft-

treten dieses Gesetzes den laufenden Betrieb der bisherigen EB Zürich,
kantonale Schule für Berufsbildung, übernehmen. Dies bedeutet, dass
die bisherigen Rechte und Pflichten sowie die Rechtsverhältnisse, die
der Kanton im Bereich der heutigen EB Zürich eingegangen ist, auf
die neue Anstalt übergehen. Davon ausgenommen sind aufsichtsrecht-
liche Rechte und Pflichten einschliesslich derjenigen, die sich aus der
kantonalen Bildungsgesetzgebung ergeben. Ebenso ausgenommen ist
das Eigentum an den von der EB Zürich genutzten Liegenschaften.
Mit dem Übergang der Rechte und Pflichten werden auch die Arbeits-
verhältnisse des Personals der heutigen EB Zürich vom Kanton auf die
Anstalt übertragen. Gemäss dem gegenwärtigen Stellenplan sind bei
der EB Zürich über alle Bereiche 56 Vollzeitstellen eingerichtet. Ins-
gesamt sind rund 120 Personen in Voll- oder Teilzeit angestellt.

Übertragen werden schliesslich auch die Aktiven und die Passiven
der heutigen EB Zürich.

Das Finanzwesen, die Lohnbuchhaltung, die Personaladministra-
tion und die Informatik, die bisher von der kantonalen Verwaltung be-
sorgt wurden, sind im Rahmen der selbstständigen Anstalt neu zu or-
ganisieren. Dies bedingt umfangreiche Überführungsverfahren. Auch
muss die Führungsorganisation zum Teil neu aufgebaut werden. Die
Geschäftsleitung wird teilweise neue Aufgaben zu bewältigen haben.
In der praktischen Umsetzung bleiben die bisherigen kantonalen Ver-
antwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die operativen Aufgaben
der EB Zürich so lange bestehen, bis die selbstständige Anstalt in der
Lage ist, diese eigenverantwortlich zu übernehmen.

E. Regulierungsfolgeabschätzung

Der vorliegende Gesetzesentwurf begründet keine administrativen
Belastungen für Unternehmen im Sinne des Gesetzes zur administra-
tiven Entlastung der Unternehmen vom 5. Januar 2009 (LS 930.1).
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F. Finanzielle Auswirkungen 

Zurzeit beträgt der Nettoaufwand der EB Zürich jährlich rund 5 Mio.
Franken. Eine wesentliche Veränderung ist aufgrund der Verselbststän-
digung nicht zu erwarten.

G. Erledigung der Motion KR-Nr. 188/2016 betreffend Mehr Freiheit 
für die Erwachsenenbildung Zürich

Der Kantonsrat hat dem Regierungsrat am 2. September 2019 fol-
gende von Kantonsrat Rochus Burtscher, Dietikon, sowie den Kantons-
rätinnen Corinne Thomet-Bürki, Kloten, und Sabine Wettstein-Studer,
Uster, eingereichte Motion zur Berichterstattung und Antragstellung
überwiesen:

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Kantonsrat eine Verselbst-
ständigungsvorlage für die Erwachsenenbildung (EB) Zürich vorzule-
gen.

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf wird die Forderung der Mo-
tion umgesetzt.

H. Antrag des Regierungsrates

Aus den Vernehmlassungsantworten wird deutlich, dass die Gesetzes-
vorlage in der vorliegenden Form nicht mehrheitsfähig ist. Die Überfüh-
rung der EB Zürich in eine selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts
wird aufgrund der seit Einreichung der Motion erfolgten erheblichen
Veränderung der strategischen Ausgangslage überwiegend abgelehnt.
Die Alternative einer Privatisierung der EB Zürich scheint aufgrund
der Stellungnahmen im Vernehmlassungsverfahren ebenfalls nicht mehr-
heitsfähig. Sie erscheint im Übrigen auch nicht sachgerecht, da die EB Zü-
rich nur sehr eingeschränkt am offenen Markt tätig ist und den grössten
Teil der Aufträge durch den Kanton Zürich erhalten wird. Sie müsste
überdies mit genügend Eigenkapital ausgestattet werden.

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, auf den vorgelegten
Entwurf des Gesetzes über die kantonale Schule für Berufsbildung und
Weiterbildung nicht einzutreten und die Motion KR-Nr. 188/2016 als
erledigt abzuschreiben.
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Anhang

Gesetz
über die kantonale Schule für Berufsbildung
und Weiterbildung (SBWG)
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 25. August
2021,

beschliesst:

I. Es wird folgendes Gesetz erlassen:

A. Grundlagen

Rechtsform§ 1. Unter dem Namen «EB Zürich» besteht eine kantonale Schule
für Berufsbildung und Weiterbildung in der Form einer öffentlich-recht-
lichen Anstalt des Kantons mit eigener Rechtspersönlichkeit.

Zweck der EB 
Zürich

§ 2. Die EB Zürich bezweckt die Förderung der Berufsbildung und
der Weiterbildung im Kanton Zürich.

Mittel zur 
Zweckerfüllung

§ 3. 1 Die EB Zürich erfüllt diesen Zweck, indem sie Leistungen
in den Bereichen Beratung und Weiterbildung erbringt.

2 Art, Umfang, Preise und Bedingungen der Leistungserbringung
werden im Rahmen von Leistungsaufträgen zwischen der EB Zürich
und den Direktionen des Regierungsrates vereinbart.

3 Die EB Zürich kann weitere Leistungen erbringen, soweit dadurch
die Erfüllung der kantonalen Leistungsaufträge nicht beeinträchtigt
wird.

Zusammen-
arbeit

§ 4. 1 Die EB Zürich kann mit anderen Einrichtungen des öffent-
lichen oder privaten Rechts Verträge über die Zusammenarbeit schlies-
sen.

2 Verträge, mit denen die EB Zürich wesentliche finanzielle Ver-
pflichtungen eingeht, bedürfen der Genehmigung der für das Bildungs-
wesen zuständigen Direktion (Direktion).
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B. Organisation

Aufsicht § 5. Die Direktion übt die Aufsicht über die EB Zürich aus und
genehmigt deren Jahresrechnung und Geschäftsbericht.

Schulrat § 6. 1 Der Schulrat ist das oberste Führungsorgan der EB Zürich.
2 Die Direktion wählt die Präsidentin oder den Präsidenten und sechs

weitere Mitglieder auf eine Amtsdauer von vier Jahren. Dem Schulrat
gehören Vertretungen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerschaft
an.

3 Im Übrigen konstituiert sich der Schulrat selber.
4 Die Direktorin oder der Direktor und eine Vertretung der Kom-

mission für Personalfragen nehmen mit beratender Stimme an den Sit-
zungen teil.

b. Aufgaben § 7. Der Schulrat
a. beschliesst über Angebote und Leistungen der EB Zürich und legt

dafür Bereiche fest,
b. erlässt das Personalreglement und das Finanzreglement und stellt

der Direktion zuhanden des Regierungsrates Antrag auf deren Ge-
nehmigung,

c. erlässt die Geschäftsordnung und weitere Reglemente,
d. bezeichnet die Personen, welche die EB Zürich vertreten können,
e. genehmigt das Budget und verabschiedet die Jahresrechnung und

den Geschäftsbericht zuhanden der Direktion,
f. ist zuständig für die Anstellung und die Entlassung der Direktorin

oder des Direktors sowie, auf Antrag der Direktorin oder des Direk-
tors, für die Anstellung und die Entlassung der Leiterinnen und Lei-
ter der Bereiche,

g. setzt Kommissionen, Projektgruppen und Ressortverantwortliche
ein,

h. stellt der Direktion zuhanden des Regierungsrates Antrag zur Ver-
abschiedung des Globalbudgets sowie der weiteren Staatsleistun-
gen.

Geschäfts-
leitung

§ 8. Die Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus der Direktorin
oder dem Direktor und den Leiterinnen und Leitern der verschiedenen
Bereiche.

a. Stellung, 
Zusammen-
setzung und 
Wahl

a. Zusammen-
setzung
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b. Aufgaben§ 9. Die Geschäftsleitung
a. legt die Organisation und die Führungsgrundsätze der EB Zürich

fest, soweit dieses Gesetz und die Geschäftsordnung keine beson-
deren Zuständigkeiten vorsehen,

b. ist zuständig für die Anstellung und Entlassung des Personals, unter
Vorbehalt von § 7 lit. f,

c. erstellt das Budget, die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht
zuhanden des Schulrates,

d. führt den Finanzhaushalt,
e. regelt weitere Angelegenheiten, die nicht dem Schulrat übertragen

sind.

Personal§ 10. 1 Die Arbeitsverhältnisse sind öffentlich-rechtlich.
2 Das Personal untersteht den Bestimmungen für das Staatsperso-

nal.
3 Der Schulrat erlässt ein Personalreglement und stellt der Direk-

tion zuhanden des Regierungsrates Antrag auf dessen Genehmigung.
4 Das Personalreglement kann von den für das Staatspersonal gel-

tenden Bestimmungen abweichen, soweit es die besonderen Verhält-
nisse der EB Zürich erfordern.

5 Das Personal wird bei der BVK Personalvorsorge des Kantons Zü-
rich versichert.

C. Finanzen, Rechnungslegung und Rechnungsführung

Liegenschaften§ 11. Der Kanton stellt der EB Zürich die betriebsnotwendigen
Liegenschaften gemäss § 40 a des Gesetzes über die Organisation des
Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung vom 6. Juni 2005 zur
Verfügung.

Kostenbeitrag§ 12. Der Kostenbeitrag für den Betrieb der EB Zürich wird mit-
tels Globalbudget festgelegt.

Finanzierung 
der Leistungen

§ 13. Die EB Zürich finanziert ihre Leistungen durch Beiträge des
Kantons und durch Beiträge Dritter.

b. im 
Besonderen

§ 14. Für die Erbringung von Leistungen erhebt die EB Zürich
Gebühren nach Aufwand, die mindestens kostendeckend sein müssen.

a. im 
Allgemeinen
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Finanzhaushalt 
und Rechnungs-
führung

§ 15. Die EB Zürich ist dem Gesetz über Controlling und Rech-
nungslegung vom 9. Januar 2006 und den Ausführungserlassen des Regie-
rungsrates zu diesem Gesetz unterstellt.

Subsidiäre 
Staatshaftung

§ 16. Der Kanton haftet subsidiär für die im Rahmen der kanto-
nalen Leistungsvereinbarungen eingegangenen Verbindlichkeiten der
EB Zürich.

D. Rechtsschutz

Rechtsmittel § 17. Erstinstanzliche Anordnungen des Schulrates und der Ge-
schäftsleitung unterliegen nach Massgabe des Verwaltungsrechtspflege-
gesetzes vom 24. Mai 1959 dem Rekurs an die Direktion.

E. Schlussbestimmungen

Betriebs-
übernahme

§ 18. 1 Die EB Zürich übernimmt vom Kanton die bestehende EB
Zürich, kantonale Schule für Berufsbildung.

2 Sie tritt in alle Rechte und Pflichten der EB Zürich, kantonale
Schule für Berufsbildung, ein. Vorbehalten bleibt das Eigentum des Kan-
tons an den von der EB Zürich, kantonale Schule für Berufsbildung,
genutzten Liegenschaften.

Personal-
übernahme

§ 19. Die Arbeitsverhältnisse des Personals der EB Zürich, kanto-
nale Schule für Berufsbildung, werden vom Kanton auf die EB Zürich
übertragen. Art. 333 des Obligationenrechts ist sinngemäss anwendbar.

Übertragung 
von Aktiven 
und Passiven

§ 20. Die EB Zürich übernimmt die Aktiven und Passiven der EB
Zürich, kantonale Schule für Berufsbildung, gemäss Staatsrechnung.
Vorbehalten bleibt das Eigentum des Kantons an den von der EB Zürich,
kantonale Schule für Berufsbildung, genutzten Liegenschaften.

II. Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:
Jacqueline Fehr Kathrin Arioli


